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Arzneimittel-, Medizinprodukte- und Apothekenrecht 

Zum Auskunftsanspruch über Wirkungen eines Medikaments bei 

überwiegender Wahrscheinlichkeit der Schadensverursachung, § 84a AMG  

Bei einer 97%igen Wahrscheinlichkeit, dass ein mit einem möglicherweise Krebs 

verursachenden Stoff verunreinigtes Medikament eingenommen wurde, kann der später 

an Krebs Erkrankte von dem Hersteller des Arzneimittels Auskunft verlangen kann. Das 

Oberlandesgericht hat mit Teilurteil vom 19.08.2021 die Herstellerin von Valsartan AzB 

zur Auskunft über alle Wirkungen des Medikaments, die bei der Bewertung schädlicher 

Folgen von Bedeutung sein können, gemäß § 84a AMG verurteilt. 

Die Beklagte arbeitet mit mehreren Wirkstoffherstellern zusammen, die alle den gleichen 

Wirkstoff Valsartan herstellen. Im Sommer 2018 teilte sie im Form eines Chargenrückrufs 

mit, dass bei einer ihrer Wirkstoffhersteller eine produktionsbedingte Verunreinigung mit 

N-Nitrosodiethylamin festgestellt worden sei. Dieser Stoff sei als wahrscheinlich 

krebserregend bei Menschen eingestuft worden. Aus organisatorischen Gründen erfasste 

der Rückruf alle Packungsgrößen und Chargen, auch wenn von der Verunreinigung nur 

Chargen betroffen waren, die unter Verwendung des einen Wirkstoffherstellers 

hergestellt wurden. 

Die Klägerin behauptet, Valsartan AbZ in der Zeit von 2013 bis Mai 2018 eingenommen 

zu haben. Die eingenommenen Chargen hätten zu den verunreinigten gehört. Durch die 

Einnahme sei sie an Krebs erkrankt. Das Landgericht hat die Klage abgewiesen.  

Auf die hiergegen gerichtete Berufung hat das OLG Frankfurt die Beklagte zur Auskunft 

über ihr bekannte Wirkungen und Erkenntnisse verurteilt, die für die Bewertung der 

Vertretbarkeit schädlicher Wirkungen von Valsartan von Bedeutung sein können, soweit 

diese u.a. Krebserkrankungen betreffen.  

Die Klägerin habe nachgewiesen, das in Rede stehende Medikament eingenommen zu 

haben. Es lägen auch Tatsachen vor, welche die Annahme begründeten, dass das 

Arzneimittel den geltend gemachten Schaden verursacht habe. Eine derartige 

„begründete Annahme“ sei jedenfalls dann zu bejahen, „wenn mehr für eine 

Verursachung der Rechtsgutsverletzung durch das Arzneimittel spricht als dagegen“. 

Erforderlich sei eine „überwiegende Wahrscheinlichkeit“. Hier habe die Klägerin zwar 

nicht den Vollbeweis führen können, dass die von ihr eingenommenen Medikamente aus 

den verunreinigten Chargen stammten. Dies sei jedoch auch nicht erforderlich. Der 

Nachweis, aus welcher Charge ein verwendetes Medikament stamme, sei dem 

Durchschnittsverbraucher kaum möglich. Es bestehe keine Obliegenheit des 

Konsumenten, bei jedem eingenommenen Medikament die auf der Packung aufgedruckte 

http://www.afae.de/home.php


Chargenbezeichnung zu notieren. Jedenfalls wenn eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit 

bestehe, dass die Patientin tatsächlich ein Medikament aus einer kontaminierten Charge 

erhalten habe, sei die für den Auskunftsanspruch erforderliche Annahme der 

Schadensverursachung gut begründbar. Dies sei hier der Fall. Die Wahrscheinlichkeit, 

dass die Klägerin zumindest einmal ein Medikament aus einer kontaminierten Charge 

erhalten habe, liege bei ca. 97 %. 

OLG Frankfurt, Urteil vom 19.08.2021, Az. 26 U 62/19 

Quelle: Pressemitteilung des OLG Frankfurt Nr. 58/2021 v. 30.08.2021 

 

 

Arzthaftungsrecht / Corona  

1. Eingeschränkte AGB-Kontrolle bei ärztlichen Aufklärungsformulare 

(Glaukomuntersuchung)  

Der Beklagte ist ein Verband von Augenärzten. Er empfiehlt seinen Mitgliedern die 

Verwendung eines Patienteninformationsblatts. In diesem werden die Patienten zunächst 

darüber aufgeklärt, dass ab einem Alter von 40 Jahren die Gefahr besteht, dass sich ein 

Glaukom (sog. Grüner Star) entwickelt, ohne dass frühzeitig Symptome auftreten. 

Deshalb werde eine – allerdings von den gesetzlichen Krankenkassen nicht bezahlte – 

Früherkennungsuntersuchung angeraten. Das Formular enthält anschließend folgende 

Passage: "Ich habe die Patienteninformation zur Früherkennung des Grünen Stars 

(Glaukom) gelesen und wurde darüber aufgeklärt, dass trotz des Fehlens typischer 

Beschwerden eine Früherkennungsuntersuchung ärztlich geboten ist." Darunter hat der 

Patient die Möglichkeit, die Erklärungen "Ich wünsche eine Untersuchung zur 

Früherkennung des Grünen Stars (Glaukom)." oder "Ich wünsche zurzeit keine Glaukom-

Früherkennungsuntersuchung", anzukreuzen. Schlussendlich sind die Unterschriften des 

Patienten und des Arztes vorgesehen.  

Der Kläger, ein Verbraucherschutzverband, ist der Auffassung, bei der Erklärung, die 

Patienteninformation gelesen und darüber aufgeklärt worden zu sein, dass die 

Früherkennungsuntersuchung ärztlich geboten sei, handele es sich um eine nach § 309 

Nr. 12 Halbsatz 1 Buchst. b BGB unzulässige Tatsachenbestätigung. Er hat beantragt, 

den Beklagten zu verurteilen, es zu unterlassen, seinen Mitgliedern die Verwendung 

dieser Klausel (ggf. mit dem Zusatz "Ich wünsche zurzeit keine Glaukom-

Früherkennungsuntersuchung") zu empfehlen.  

Die vom Berufungsgericht zugelassene Revision des Klägers hat keinen Erfolg gehabt. 

Die angegriffene Klausel ist nicht gemäß § 307 Abs. 1 und 2, § 308 oder § 309 BGB 

unwirksam. Sie weicht nicht von Rechtsvorschriften ab, so dass eine Inhaltskontrolle 

nach diesen Bestimmungen gemäß § 307 Abs. 3 Satz 1 BGB nicht stattfindet. Das vom 

Beklagten empfohlene Informationsblatt unterrichtet die Patienten über das Risiko eines 

symptomlosen Glaukoms und über die Möglichkeit einer (auf eigene Kosten 

durchzuführenden) Früherkennungsuntersuchung. Die streitige Klausel dient der 

Dokumentation der hierüber erfolgten Aufklärung und der Entscheidung des Patienten, ob 

er die angeratene Untersuchung vornehmen lassen möchte. Für die ärztliche Aufklärung 

gelten durch die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs entwickelte eigenständige 

Regeln, die auch das Beweisregime erfassen. Hiernach können unter anderem die 

Aufzeichnungen des Arztes im Krankenblatt herangezogen werden. Einen wesentlichen 

Anhaltspunkt für den Inhalt der dem Patienten erteilten Aufklärung stellt - in positiver 

wie auch in negativer Hinsicht - insbesondere ein dem Patienten zur Verfügung gestelltes 



oder von diesem unterzeichnetes Aufklärungs- oder Einwilligungsformular dar. Dem 

Umstand, dass es sich um formularmäßige Mitteilungen, Merkblätter oder ähnliche 

allgemein gefasste Erklärungen handelt, hat der Bundesgerichtshof dabei jeweils keine 

einer Beweiswirkung entgegenstehende Bedeutung beigemessen. Vielmehr hat er auf die 

Vorteile vorformulierter Informationen für den Patienten hingewiesen und diesen selbst 

dann einen Beweiswert beigemessen, wenn sie nicht unterschrieben sind. An diese 

Grundsätze hat der Gesetzgeber bei der Schaffung des Gesetzes zur Verbesserung der 

Rechte von Patientinnen und Patienten vom 20. Februar 2013 angeknüpft.  

BGH, Urteil vom 2. September 2021, Az. III ZR 63/20 

https://www.bundesgerichtshof.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2021/2021168.html 

 

2. Schadensersatz für im Krankenhaus verloren gegangene Prothese 

Das AG Nürnberg hat einem Patienten, dessen Zahnprothese während eines 

Krankenhausaufenthaltes verloren gegangen war, ein Schmerzensgeld von 500 Euro 

sowie Ersatz der Kosten für die Neubeschaffung einer Prothese zugesprochen. 

Der Kläger befand sich im Sommer 2020 für ca. sechs Tage im Krankenhaus. Vor einer 

durchgeführten Operation musste er seine bewegliche Zahnprothese in einen speziellen 

Behälter legen. Nach der Operation wurde er auf eine andere Station verlegt und bekam 

dort seine persönlichen Sachen zurück. Die Zahnprothese, die lediglich etwas mehr als 

ein Jahr alt war, fehlte allerdings. Obwohl der Kläger von der Beklagten verlangte, 

schnellstmöglich Abhilfe zu schaffen, lehnte die Versicherung der Beklagten eine 

Kostenübernahme ab und meinte, zunächst müsse die gesetzliche Krankenversicherung 

des Klägers bezahlen. Nachdem er drei Monate lang keine Zahnprothese gehabt und 

erhebliche Beeinträchtigung bei der Nahrungsaufnahme hatte hinnehmen müssen, ließ 

der Kläger im Herbst 2020 eine neue Zahnprothese anfertigen und bezahlte die Kosten in 

Höhe von 1.393,50 Euro zunächst selbst. 

Diesen Betrag sowie ein Schmerzensgeld in Höhe von 700 Euro, da er drei Monate lang 

ohne Prothese hatte leben müssen, machte er mit einer Klage beim Amtsgericht 

Nürnberg geltend, welches ihm Recht gab. 

Das Amtsgericht war der Auffassung, dass das beklagte Krankenhaus im Rahmen des 

Behandlungsvertrages auch verpflichtet war, die Zahnprothese des Klägers 

ordnungsgemäß aufzubewahren. Da das Krankenhauspersonal diese Pflicht verletzt habe, 

stehe dem Kläger eine Schadensersatzanspruch aus dem Behandlungsvertrag zu. Den 

Kläger treffe auch kein Mitverschulden, insbesondere könne ihm nicht vorgeworfen 

werden, dass er erst drei Monate später eine neue Prothese beschafft habe, weil er sich 

unverzüglich nach deren Verlust bei der Beklagten gemeldet und um Abhilfe gebeten 

hatte. Der Kläger war nach Auffassung des Amtsgerichts auch nicht verpflichtet, zunächst 

seine Krankenversicherung in Anspruch zu nehmen. Auch die Tatsache, dass die Prothese 

schon über ein Jahr alt war, führt nach Meinung des Amtsgerichts nicht zu einer Kürzung 

der Ansprüche des Klägers. Die Prothese hätte noch viele Jahre genutzt werden können 

und eine irgendwann erforderliche neue Prothese wäre von der gesetzlichen 

Krankenversicherung des Klägers bezahlt worden. So musste dieser aber die Kosten für 

die verloren gegangene Prothese selbst aufwenden. 

Das geltend gemachte Schmerzensgeld hielt das Amtsgericht in Höhe von 500 Euro für 

angemessen, da der Kläger während der drei Monate ohne Zahnprothese in seiner 

Lebensqualität stark beeinträchtigt gewesen sei. Insbesondere wäre die 

Nahrungsauswahl lediglich auf weiche Kost beschränkt gewesen und bei nur vier 

https://www.bundesgerichtshof.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2021/2021168.html


verbleibenden Zähnen im Oberkiefer ohne Prothese hätte die Nahrungsaufnahme auch 

Schmerzen bereitet. 

Quelle: Pressemitteilung des OLG Nürnberg Nr. 31/2021 v. 03.08.2021 

AG Nürnberg, Urteil vom 23.06.2021, Az. 19 C 867/21 

 

3. Übertragung der Entscheidungsbefugnis auf den der Empfehlung der 

STIKO vertrauenden Elternteil bei impfbereitem 16jährigen Kind 

Auch bei vorhandener Einwilligungsfähigkeit in eine Corona-Schutzimpfung bei einem fast 

16-jährigen Kind bedarf es eines Co-Konsenses mit den sorgeberechtigten Eltern. Können 

diese sich in dieser Frage nicht einigen, ist die Entscheidung über die Durchführung der 

Corona-Impfung mit einem mRNA-Impfstoff bei einer vorhandenen Empfehlung der 

Impfung durch die STIKO und bei einem die Impfung befürwortenden Kindeswillen auf 

denjenigen Elternteil zu übertragen, der die Impfung befürwortet. Die geschiedenen 

Eltern eines 2005 geborenen Kindes üben gemeinsam die elterliche Sorge aus. Bei dem 

fast 16-Jährigen liegt gemäß den Empfehlungen der Ständigen Impfkommission beim 

Robert Koch Institut (STIKO) aufgrund von Vorerkrankungen eine eindeutige 

medizinische Indikation für eine Impfung gegen das Corona Virus SARSCoV-2 mit einem 

mRNA-Impfstoff vor. Vater und Kind befürworten eine Impfung, die Mutter ist damit nicht 

einverstanden und bezeichnet die Impfung als „Gentherapie“. Auf Antrag des Vaters hat 

das Amtsgericht diesem im Wege der einstweiligen Anordnung vorläufig die alleinige 

Befugnis zur Entscheidung über die Impfung seines Sohnes übertragen. Die erste 

Impfung des Kindes ist mittlerweile erfolgt. 

Die hiergegen gerichtete Beschwerde der Mutter vor dem OLG hatte keinen Erfolg. 

Wenn sich Eltern bei gemeinsamer elterlicher Sorge in einer einzelnen Angelegenheit, die 

für das Kind von erheblicher Bedeutung ist, nicht einigen können, kann auf Antrag eines 

Elternteils die Entscheidung diesem allein übertragen werden (§ 1628 S. 1 BGB). Die 

Entscheidung über die Durchführung einer Impfung gegen das Corona Virus SARSCoV-2 

sei eine derartige Angelegenheit von erheblicher Bedeutung, stellt das OLG fest. Zwar sei 

hier naheliegend, dass der fast 16-Jährige für den medizinischen Eingriff im Verhältnis zu 

der ärztlichen Impfperson selbst einwilligungsfähig sei. Gleichwohl bedürfe es bei dem 

nicht geringfügigen medizinischen Eingriff zur Wirksamkeit der Einwilligung des Patienten 

auch der Einwilligung der sorgeberechtigten Eltern im Wege eines sog. Co-Konsenses. 

Die Entscheidungsbefugnis sei demjenigen Elternteil zu übertragen, der die Impfung des 

Kindes entsprechend den Empfehlungen der STIKO befürworte, soweit - wie vorliegend - 

bei dem Kind keine besonderen Impfrisiken vorlägen. Bereits zum Zeitpunkt der 

erstinstanzlichen Entscheidung habe eine Empfehlung der STIKO für eine COVID-19 

Impfung als Indikationsimpfung für Kinder und Jugendliche im Alter von 12 bis 17 Jahren 

mit einem erhöhten Risiko für einen schweren Verlauf (hier: Adipositas) der COVID-19 

Erkrankung bestanden. Daher komme es gar nicht darauf an, dass sich die STIKO am 

16.08.2021 nunmehr für Corona-Impfungen aller Kinder und Jugendlichen von 

mindestens 12 Jahren ausgesprochen habe. 

Zudem, so das OLG, sei nach § 1697a BGB auch der Kindeswille zu beachten. Dies gelte 

jedenfalls dann, wenn das Kind sich im Hinblick auf sein Alter und seine Entwicklung auch 

eine eigenständige Meinung zum Gegenstand des Sorgerechtsstreits bilden könne. Es 

stehe außer Frage, dass der fast 16-Jährige aufgrund seines Alters und seiner 

Entwicklung im Stande sei, sich eine eigene Meinung über den Nutzen und die Risiken der 

Corona-Schutzimpfung zu bilden. Insofern spreche auch die Rücksichtnahme auf den 



Willen des Kindes bei sorgerechtlichen Entscheidungen vorliegend für die bessere 

Entscheidungskompetenz des Kindesvaters. Denn Teil der elterlichen Sorge sei auch, die 

wachsende Fähigkeit und das wachsende Bedürfnis des Kindes zu selbstständigem 

verantwortungsbewusstem Handeln zu berücksichtigen. 

Die Entscheidung ist nicht anfechtbar. 

OLG Frankfurt, Urteil vom 17.08.2021, Az. 6 UF 120/21 

Quelle: Pressemitteilung des OLG Frankfurt Nr. 56/2021 v. 24.08.2021 

 

Arztstrafrecht 

Keine Vermögensbetreuungspflicht eines Arztes für das Vermögen der 
gesetzlichen Krankenkassen bei der Verordnung häuslicher Krankenpflege 
 

Bei der Verordnung von häuslicher Krankenpflege gemäß § 37 Abs. 2 SGB V obliegt dem 

verordnenden Kassenarzt keine Betreuungspflicht im Sinne des § 266 Abs. 1 StGB 

hinsichtlich des Vermögens der gesetzlichen Krankenkassen. 

 

BGH, Beschl. v. 11.05.2021 – 4 StR 350/20 

http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-

bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&nr=119362&pos=0&anz=1 

 

Berufsrecht 

Ärzte dürfen auf Nachfrage von Patienten Empfehlungen aussprechen 

Das LG Köln hat eine Klage abgewiesen, mit der ein konkurrierendes Sanitätshaus von 

dem beklagten Arzt die Unterlassung solcher Empfehlungen verlangte. Die Klägerin führt 

ein Geschäft für Sanitätsbedarf und Orthopädietechnik und geht gegen den beklagten 

Orthopäden vor, weil sie behauptet, der Arzt hätte einem Patienten unzulässigerweise ein 

anderes Sanitätshaus empfohlen. Am 28.10.2019 suchte ein von einem Unternehmen im 

Rahmen eines bezahlten Praktikums beauftragten Student als Testpatient die Praxis des 

Beklagten auf und klagte über Schmerzen, woraufhin ihm der Arzt Einlagen verschrieb. 

Die Klägerin behauptet, bei der Unterschrift unter die Verordnung hätte der Arzt dem 

Testpatienten ohne dessen Anfrage von sich aus ein konkurrierendes Sanitätshaus 

empfohlen und ihm den Weg dorthin beschrieben. 

Die Klägerin verlangt Unterlassung solcher Empfehlungen. Das Landgericht hat die Klage 

des Sanitätshauses abgewiesen. Ihm stehe ein Unterlassungsanspruch aus §§ 8 Abs. 1, 

Abs. 3 Nr. 1, 3, 3a UWG i.V.m. § 31 BoÄ-NR nicht zu. 

Danach dürfen Ärztinnen oder Ärzte ihren Patientinnen und Patienten zwar nicht ohne 

hinreichenden Grund bestimmte Heil- und Hilfsmittelerbringer empfehlen, wobei es für 

einen hinreichenden Grund ausreicht, wenn die Patientin oder der Patient um eine 

Empfehlung bittet. Das Gericht war nach der Beweisaufnahme durch Vernehmung des 

Testpatienten und einer Mitarbeiterin des Arztes aber in diesem Fall nicht davon 

überzeugt, dass der Arzt dem Patienten unzulässigerweise, d.h. ohne dessen Nachfrage, 

https://kripoz.de/2021/06/22/kripoz-rr-beitrag-43-2021/
https://kripoz.de/2021/06/22/kripoz-rr-beitrag-43-2021/


das Konkurrenzsanitätshaus empfohlen hatte. Der Testpatient habe sich auch auf 

Nachfrage nicht mehr daran erinnern können, ob er ausdrücklich nach einem 

Sanitätsgeschäft für seine Einlagen gefragt hatte. Auch habe er nicht sagen können, ob 

die Empfehlung von dem beklagten Arzt oder von der Sprechstundenhilfe ausgesprochen 

worden ist. 

LG Köln, Urteil vom 04.05.2021, Az. 33 O 23/20 

Quelle: Pressemitteilung des LG Köln v. 30.07.2021 

https://www.justiz.nrw.de/nrwe/lgs/koeln/lg_koeln/j2021/33_O_23_20_Urteil_20210504.html 

 

Vertragsarztrecht 

1. Videokonferenzen (noch) nicht zulässig bei Zulassungsverfahren  

Vertragsärztliche Zulassungs- und Berufungsausschüsse haben zwar ihre Sitzungen im 

Rahmen von Videokonferenzen durchgeführt, die mündliche Verhandlung kann jedoch 

nicht durch eine Videokonferenz ersetzt werden.  

SG Marburg, Gerichtsbescheid vom 17.03.2021, Az. S 12 KA 268/20 und SG Schwerin 

Beschluss vom 01.12.2020. Az. S 3 KA 36/20 ER 

 

2. Nach Zulassungsentzug: Hohe Anforderungen an das Wohlverhalten 

eines Arztes 

"Wohlverhalten" setzt, um eine vertragsärztliche Zulassungsentziehung zu vermeiden, 

mehr voraus, als lediglich keine weiteren Pflichtverstöße zu begehen. Der Vertragsarzt 

muss aktiv an der Aufklärung der Verfehlungen, der Schadensbegrenzung und 

Schadensregulierung mitwirken. Überlässt es der Vertragsarzt den Zulassungs- und 

Prüfgremien sowie der Kassenärztlichen Vereinigung, den Schaden allein im Rahmen 

deren Amtsermittlungspflicht festzustellen, so fehlt es an einem „Wohlverhalten“. Soweit 

der Vertragsarzt in die Lage gerät, sich auch im Hinblick auf laufende Strafverfahren 

selbst zu beschuldigen, steht es ihm frei zu entscheiden, in welchem Umfang er mitwirkt. 

Die Zulassungsgremien und Gerichte können aber sein Mitwirken unabhängig davon frei 

bewerten.  

SG Marburg, Gerichtsbescheid vom 06. April 2021, Az. S 12 KA 116/19 

https://www.juris.de/perma?d=JURE210006205 

 

3. Nichtgenehmigte Leistungen können regressiert werden (Cannabis)   

Verordnet ein Vertragsarzt Cannabisarzneimittel, ohne dass die nach § 31 Abs. 6 Satz 2 

SGB V erforderliche Genehmigung durch die Krankenkasse vorliegt, kann der Arzt auf 

Antrag der Krankenkasse für die entstandenen Verordnungskosten in Regress genommen 

werden 

https://news.vogel.de/inxmail3/d?o00kpc3q00cgde00d000000000000000pum20vscjwikcz0yscgi0sv56v083495
https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_5/__31.html
https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_5/__31.html


SG Stuttgart, Urteil vom 02.06.2021, Az. S 12 KA 469/20). 

https://www.juris.de/perma?d=JURE210012107 

 

Sonstiges / Änderung anwaltliches Berufsrecht  

1.a.  
Die Verwendung des Begriffs "Partners" in der Firma einer GmbH ist 

zulässig. 
 

BGH, Urteil vom 13.4.2021, Az. II ZB 13/20 
 
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-

bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&az=II%20ZB%2013/20&nr=118432 

 

 

1.b.  
Längere Ortsabwesenheit für Rechtsanwälte künftig möglich 

Nach § 53 Absatz 1 BRAO n.F. muss der Rechtsanwalt für seine Vertretung sorgen, wenn 

er sich länger als zwei Wochen von seiner Kanzlei entfernen will. Bislang war dies bereits 

nach nur einer Woche Ortsabwesenheit der Fall. 

 

1.c.  

Bestellung der Vertretung in der Regel ohne Mitwirkung der Kammer 

Die Bestellung der Vertretung wird in § 53 Absatz 3 und 4 BRAO n.F. insgesamt etwas 

vereinfacht. Es gilt nun der Grundsatz: Anwältinnen und Anwälte können ihre Vertretung 

selbst bestellen, solange es eine Anwältin oder ein Anwalt ist. Bislang durften das 

Anwältinnen und Anwälte nach § 53 Absatz 2 Satz 1 BRAO nur, wenn die Anwaltsver-

tretung aus dem gleichen Kammerbezirk kam. Diese Beschränkung entfällt. Damit 

können nun zum Beispiel in überörtlichen Kanzleien auch Anwältinnen und Anwälte als 

Vertretung bestellt werden, die an Standorten in anderen Kammerbezirken tätig sind. 

 

2. Arbeitgeber bleibt an falsch berechnete Kündigungsfrist gebunden  
 

Kündigt der Arbeitgeber fristlos und hilfsweise fristgerecht zum nächstmöglichen Termin 

und nennt dabei ein konkretes Datum mit zu lang gewählter Kündigungsfrist, so bleibt er 

daran gebunden. Das gilt selbst dann, wenn erkennbar ist, dass der Arbeitgeber das 

Arbeitsverhältnis fristlos beenden wollte.  

 

LAG Hamm, Urteil vom 16.06.2021, Az. 10 Sa 122/21 
 
https://www.justiz.nrw.de/nrwe/arbgs/hamm/lag_hamm/j2021/10_Sa_122_21_Urteil_20210616.h
tml 

 

 

 

 

 

http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&az=II%20ZB%2013/20&nr=118432
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&az=II%20ZB%2013/20&nr=118432
https://news.vogel.de/inxmail3/d?o00kprjy00cgde00d000000000000000pu75e0gke3vmliqzsduxoujgqom83545


 

 

Stellenanzeige 

Eine Stellenanzeige der KANZLEI AM ÄRZTEHAUS lautet: 

In der mehrfach ausgezeichneten KANZLEI AM ÄRZTEHAUS sind 17 Rechtsanwältinnen 

und Rechtsanwälte an fünf Standorten in Münster, Dortmund, Hagen und Köln 

spezialisiert im Medizin- und Pharmarecht tätig. 

Zur weiteren Verstärkung unseres Teams in Münster suchen wir für den Bereich des 

Vertrags(zahn)arztrechts und/oder den Bereich des Gesellschaftsrechts einen 

weiteren engagierten 

Rechtsanwalt (m/w/d) 

in Voll- und/oder Teilzeit. 

Sie sind Berufseinsteiger mit überdurchschnittlicher fachlicher Qualifikation oder haben 

bereits berufliche Erfahrungen im Medizinrecht gesammelt? Sie verfügen bestenfalls über 

einen Fachanwaltstitel im Medizinrecht oder Handels- und Gesellschaftsrecht oder 

abgeschlossenen Fachanwaltslehrgang, einen LL.M.-Titel oder eine Promotion. 

Teamfähigkeit und überzeugendes Auftreten sind Ihre Stärke. Schätzen Sie juristische 

Herausforderungen, regen kollegialen Austausch auf Augenhöhe und unmittelbaren 

Kontakt zum Mandanten? Dann sind Sie bei uns richtig. 

Sie erwartet eine anspruchsvolle und abwechslungsreiche Tätigkeit in einer profilierten, 

auch von Kollegen geschätzten Kanzlei in der lebenswerten Stadt Münster. Profitieren Sie 

von angenehmer Arbeitsatmosphäre in moderner Umgebung mit Freiraum zur 

persönlichen Entfaltung. Wir bieten Ihnen kontinuierliche Fort- und Weiterbildung im 

gesamten Spektrum des Medizinrechts, flexible Arbeitszeitmodelle und eine langfristige 

berufliche Perspektive. 

Werden Sie Teil unseres Teams! Wir freuen uns auf Sie. 

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellungen und Ihres 

möglichen Eintrittstermins vorzugsweise per E-Mail an  

Kanzlei am Ärztehaus 

– persönlich/vertraulich – 

RA, FA für MedR Michael Frehse 

Dorpatweg 10 

48159 Münster 

m.frehse@kanzlei-am-aerztehaus.de 

 

___________________________________________________________________________ 

V.i.S.d.P.: Rechtsanwältin Rita Schulz-Hillenbrand, Fachanwältin für Medizinrecht  

Mitglied im Vorstand der AFAE, Würzburg  

AFAE, Anwälte für Ärzte, http://www.afae.de, Ritterstraße 9,  40213 Düsseldorf, Telefon 

0211/864630, Telefax 0211/320840 

mailto:m.frehse@kanzlei-am-aerztehaus.de
http://www.afae.de/
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